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Eingegangene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

Nr. 
 

 Stellung- 
nahme 
vom 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1 RP Tübingen 28.11.2023 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme des RP Tübingen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Selbst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung 
aus Lärmschutzgründen auf Tempo 30 ganztags verbleiben 
Pegel/Betroffenheiten im gesundheitskritischen Bereich tags/ 
nachts > 65/55 dB(A). Der Einbau von lärmmindernden Belägen 
ist daher sinnvoll und notwendig, um die Lärmpegel und Lärm-
betroffenheiten weitergehend zu reduzieren.  
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. In dem genannten Maßnahmenbereich werden 
die gesundheitskritischen Pegelwerte tags/nachts > 65/55 dB(A) 
deutlich überschritten. Nach Rücksprache mit der Stadt 
Schömberg soll die Maßnahme dennoch Bestandteil des 
vorliegenden Lärmaktionsplans bleiben, um eine Verbesserung 
der Lärmsituation an den schützenswerten Gebäuden zu 
erwirken. Evtl. wäre es sinnvoll eine zusätzliche Herabsetzung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für den Schwerverkehr 
von Seiten der Straßenverkehrsbehörde zu prüfen, um weiterhin 
ein sicheres Überholen zu ermöglichen. 
 
Kenntnisnahme. Die Stadt Schömberg möchte die Maßnahme 
dennoch weiterhin im Lärmaktionsplan festlegen, um eine 
Verbesserung der Lärmsituation zu erwirken.  



Stadt Schömberg 
Lärmaktionsplan 

Behandlung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 20. Oktober 2023 bis 24. November 2023 (Stellungnahmen bis zum 1. Dezember 2023)  
eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. 

S e i t e  | 3 
 

2 LRA Zollernalbkreis  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Die Stellungnahme des LRA Zollernalbkreis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Das Planfeststellungsverfahren findet 
gesondert vom Lärmaktionsplan statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung werden zahlreiche 
Maßnahmen vorgeschlagen, die eine Verbesserung der 
Lärmsituation in Schömberg erzielen sollen. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Umsetzung der ganztägigen Tempo 30-
Regelung im Bereich der Bundesstraße B 27 wird positiv 
aufgenommen, da dadurch eine Verbesserung der Lärm-
situation und eine Reduzierung der Betroffenheiten im 
gesundheitskritischen Bereich erzielt wird.  
 
Kenntnisnahme. Mit dem Kooperationserlass des Verkehrs-
ministeriums Baden-Württemberg vom 08.02.2023 entfällt der 
Zustimmungsvorbehalt der höheren Straßenverkehrsbehörde 
bei Geschwindigkeitsbeschränkungen innerorts zum Schutz vor 
Lärm und Abgasen. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, die Abwägungen sind nach den Abwägungen 
gemäß dem Kooperationserlass des Verkehrsministeriums BW 
erfolgt. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Stadt Schömberg begrüßt die 
Fortschreibung der Planungen für die Ortsumfahrung, da die 
Ergebnisse des Lärmaktionsplans die Notwendigkeit des 
Projektes zeigen. 
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Die Ausführungen zum Maßnahmenbereich 2 werden zur 
Kenntnis genommen. Die Umsetzung der ganztägigen Tempo 
30-Regelung im Bereich der Bundesstraße B 27 wird positiv 
aufgenommen, da dadurch eine Verbesserung der Lärm-
situation und somit eine Reduzierung der Betroffenheiten im 
gesundheitskritischen Bereich erzielt wird.  
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Ermessensausübung von Maßnahme 3 obliegt der zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde. Das bedeutet, dass diese 
nicht durch den Lärmaktionsplan gebunden ist, sich laut dem 
Verkehrsministerium BW allerdings die dargelegten 
Abwägungen aus dem Lärmaktionsplan zu eigen machen kann. 
Die Abwägungen aus dem Lärmaktionsplan wurden weitest-
gehend von der unteren Straßenverkehrsbehörde übernommen 
und punktuell ergänzt. 
 
Die geplante Umsetzung der ganztägigen Tempo 30-Regelung 
im Bereich der Kreisstraße K 7169 wird positiv aufgenommen, 
da dadurch eine Verbesserung der Lärmsituation und somit eine 
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Reduzierung der Betroffenheiten im gesundheitskritischen 
Bereich erzielt wird.  
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3   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die getätigten Aussagen sind nachvollziehbar. Dennoch regt 
der Lärmaktionsplan an, Geschwindigkeitsregelungen aus 
Lärmschutzgründen im genannten Bereich durch die Straßen-
verkehrsbehörde prüfen zu lassen. In dem genannten 
Maßnahmenbereich werden die gesundheitskritischen Pegel-
werte tags/nachts > 65/55 dB(A) deutlich überschritten. Nach 
Rücksprache mit der Stadt Schömberg soll die Maßnahme 
dennoch Bestandteil des vorliegenden Lärmaktionsplans 
bleiben, um eine Verbesserung der Lärmsituation an den 
schützenswerten Gebäuden zu erwirken. Evtl. wäre es sinnvoll 
eine zusätzliche Herabsetzung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit für den Schwerverkehr von Seiten der 
Straßenverkehrsbehörde zu prüfen, um weiterhin ein sicheres 
Überholen zu ermöglichen. 
 
Kenntnisnahme.  



Stadt Schömberg 
Lärmaktionsplan 

Behandlung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 20. Oktober 2023 bis 24. November 2023 (Stellungnahmen bis zum 1. Dezember 2023)  
eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. 

S e i t e  | 10 
 

4   

 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird die 
zusätzliche Prüfung von Lärmsanierungsmaßnahmen durch 
den zuständigen Baulastträger angeregt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Stadt Schömberg möchte die Maßnahme 
dennoch weiterhin im Lärmaktionsplan festlegen, um eine 
Verbesserung der Lärmsituation zu erwirken. Wenn sich die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung von 
Maßnahmen in Zukunft ändern sollten, wird der 
Maßnahmenvorschlag erneut abgewogen. 
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3 Polizeipräsidium 
Reutlingen 

 Bezugnehmend auf Ihre Anhörung wird aus polizeil. Sicht wie folgt Stellung genommen: 
 
zu Tempo 30 ganztags auf den gesamten Strecken der Ortsdurchfahrt der B27/der K7169: 
sind durch Messungen / Berechnungen Überschreitungen des Lärmpegels gem. der einschlägigen Richtlinien festgestellt 
worden, sinkt hier bekanntermaßen das Ermessen der Behörden zum Einschreiten zum Schutz der Anwohner.  
 
Die Belastungen durch den Verkehr/Lärm sind an Hand der Messungen im Lärmaktionsplan belegt, dem kann aus 
polizeilicher Sicht nichts hinzugefügt werden. 
 
Allerdings sollte bei den angedachten ganztägigen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h gerade auf den stark 
frequentierten Abschnitten berücksichtigt und genau beobachtet werden, dass / ob sich der Verkehr unerwünscht in andere 
Ortsbereiche und u.U. auch auf andere Tageszeiten verlagert, da hier der vermeintliche Vorteil der zulässigen höheren 
Geschwindigkeit und dadurch das schnellere Durchfahren der Ortschaft entfällt. 
 
zu Lückenschluss: 
schon allein um aus Sicht der (möglicherweise auch ortsunkundigen) Verkehrsteilnehmer eine überschaubare 
Verkehrssituation zu schaffen,  sollte auf ständig wechselnde zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf kurzen Strecken 
verzichtet werden, daher kann ein Lückenschluss wie angedacht nur befürwortet werden.  
 
zu Maßnahme 4: Tempo 70 nordöstlicher Ortsausgang: 
diese Reduzierung wird aus dem Grund kritisch gesehen, dass hier ein zweispuriger Ausbau vorhanden ist, welcher ein 
Überholen des Schwerverkehrs ermöglicht. Dieser ist auf 60 km/h begrenzt. 
Gem. §5 (2) StVO darf nur überholen, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit (ohne Überschreiten der zul. 
Höchstgeschwindigkeit) überholt. Überholmanöver sollen so kurz als möglich gehalten werden, weshalb die bei Tempo 70 
dann bestehende Differenz von 10 km/h als zu gering erachtet wird, zumal die für den Überholvorgang zu Verfügung 
stehende Strecke begrenzt ist. 
 
zu Maßnahme 5: Tempo 70 südwestlicher Ortsausgang: 
an den Stellen, die ein Überholen des Schwerverkehrs ermöglichen, dies ist auch hier der Fall, gelten die Ausführungen zu 
Maßn. 4,. Die Temporeduzierung kann ggf zu einem Missachten der Geschwindigkeit oder, bei Beachtung, u.U. auch zu 
gefährlichen Überholmanövern führen. 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Aus lärmschutztechnischen Gesichtspunkten 
wird ein Lückenschluss ebenfalls begrüßt. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Evtl. wäre eine Prüfung sinnvoll, ob die 
zulässigen Höchstgeschwindigkeiten des Schwerverkehrs 
ebenfalls angepasst werden können auf ein niedrigeres 
Geschwindigkeitsniveau, um eine größere Differenz zwischen 
Pkw und Lkw herzustellen und somit die Verkehrssicherheit bei 
Überholvorgängen wieder zu erhöhen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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4 Regionalverband 
Neckar-Alb 

27.11.2023 

 

 
 
 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wurde der Lärm nach der 
geltenden Rechtslage berechnet und nicht gemessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

5 Gemeinde Weilen 16.10.2023 Sehr geehrte Frau Neumann, 

die Gemeinde Weilen hat keine Einwände oder Bedenken. 

 

 
 
Kenntnisnahme. 
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6 Gemeinde 
Dotternhausen 

27.10.2023 Guten Tag Frau Neumann, 
 
vielen Dank für die untere Benachrichtigung und Beteiligung der TöB. Der Gemeinderat Dotternhausen hat in seiner Sitzung vom 
25.10.2023 darüber beraten und folgende Stellungnahme beschlossen: 
 
Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich, ob die Maßnahme zu Verkehrsverlagerungen führt und ob diese ggf. Auswirkungen auf 
Dotternhausen hätten. Sollte es durch diese Maßnahme zu Verkehrsverlagerungen kommen und daraus resultierend zu relevanten 
Mehrbelastung auf Straßen der Gemeinde Dotternhausen kommen, lehnen wir dann diese Maßnahmen ab. Bitte teilen Sie uns Ihre 
Untersuchungsergebnisse dazu mit, weiterhin bitten wir um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 
Ansonsten werden keine Einwände vorgebracht. Die Gemeinde Dotternhausen wünscht der Stadt Schömberg einen erfolgreichen 
Verlauf der Maßnahme 

 
 
Kenntnisnahme. 


